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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
(Stand Dezember 2023) 

für Dienstleistungen sowie Lieferungen und Leistungen 
der 

EHL Immobilien Bewertung GmbH 
 

Prinz-Eugen-Straße 8-10 |  1040 Wien 
 
§ 1 Gegenstand 
 
Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die in der Auftragserteilung / 
Auftragsbestätigung dargelegten Aufgaben und der beschriebene Umfang des Auftrags betreffend die 
Erstellung von Gutachten, Berichten, Bewertungen und Stellungnahmen.  
 
Als Grund für die Beauftragung gilt ausschließlich der beauftragte und im Gutachten angeführte 
Bewertungs- und Verwendungszweck. Der Auftraggeber ist verpflichtet, jegliche Änderung des 
Bewertungs- und Verwendungszweckes unverzüglich mitzuteilen. 
 
Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers gelten nur dann, wenn diese seitens der EHL Immobilien Bewertung GmbH ausdrücklich 
anerkannt werden. 
 
Die Regelungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” gelten – sofern nichts Anderes ausdrücklich 
bestimmt ist – sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern. Unter einem 
“Verbraucher” im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist jede natürliche Person zu verstehen, die 
ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein “Unternehmer” ist eine natürliche oder juristische 
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
 
§ 2 Rechte und Pflichten 
 
Sämtliche Erhebungen und die Ausarbeitung von Befund und Gutachten werden nach den geltenden 
Grundsätzen, insbesondere dem Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF, unparteiisch, objektiv und nach 
bestem Wissen und Gewissen durchgeführt.  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist an keinerlei Weisungen des Auftraggebers gebunden, 
insbesondere wenn diese eine inhaltliche Unrichtigkeit des Gutachtens zur Folge hätten.  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist berechtigt, auf eigene Kosten qualifizierte Subunternehmer 
zu beauftragen. Jede Person, die an der Durchführung der Leistungen beteiligt ist, muss über eine 
geeignete Qualifikation verfügen.  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist kein Vertreter oder Mitarbeiter des Auftraggebers, und wird 
sich auch nicht als solcher darstellen.  
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Die EHL Immobilien Bewertung GmbH treffen nur gegenüber dem unmittelbaren Auftraggeber Pflichten, 
nicht jedoch gegenüber Dritten. 
 
 
§ 3 Bewertungsstandards 
 
Die Gutachten der EHL Immobilien Bewertung GmbH werden nach den Bestimmungen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetztes 1992, BGBl. 1992/150 erstellt, bzw. gemäß den 
Bewertungsstandards der RICS. Es wird, wenn nicht anders angeführt, der Verkehrswert gemäß  
§ 2 Abs 2 LBG ermittelt. 
 
 
§ 4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht Verkehrswert – Verkaufserlös 
 
Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht gem. ÖNORM B 1802-1:2022-03: Angesichts der 
Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf 
Erfahrungswerte zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat jedoch nach bestem Wissen einen 
eindeutigen Wert anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert bzw. andere 
ermittelte Werte (z.B. Mietzins, Pachtentgelt, steuerliche Werte, etc.) nicht bedeuten, dass ein 
entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, 
insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist, einer stichtagsbezogenen Betrachtungsweise 
unterliegen und nur durch Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungszeitraumes erzielt werden können. (Die 
Kurzfristigkeit der Verwertung nach Exekutionsordnung, bei der eben der für die Immobilie adäquate 
Verkaufszeitraum fehlt, ist durch einen geringeren Ausrufpreis berücksichtigt). 
 
Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder 
im Finanzbereich (z.B. Kapitalmarktzinsen, Verbraucherpreisindizes, etc.) bereits kurzfristig zu massiven 
Verkehrswertänderungen von Immobilien führen können. Zur Berücksichtigung solcher Umstände 
müssen Gutachten regelmäßig d.h. spätestens nach einem Jahr (oder auch in kürzeren Abständen), 
aktualisiert werden, widrigenfalls die EHL Immobilien Bewertung GmbH keinerlei Haftung für den 
ausgewiesenen Verkehrswert übernimmt. 
 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt unter der Annahme, dass die Liegenschaft geldlastenfrei 
übergeben wird. Es wird davon ausgegangen, dass allfällige im Lastenblatt des Grundbuches 
eingetragene Pfandrechte im Zuge einer Transaktion durch den Verkäufer gelöscht werden. 
 
Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie der EHL Immobilien 
Bewertung GmbH bekannt gegeben wurden. Erfolgt dies nicht, basiert der ausgewiesene Wert auf der 
Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und Lasten vorliegen. 
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§ 5 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
 
Die Gutachtenserstellung erfolgt ausschließlich aufgrund der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und den schriftlich übermittelten Informationen, sowie den von der EHL Immobilien 
Bewertung GmbH erhobenen und im Gutachten angeführten Unterlagen und Grundlagen. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, sämtliche, zum Bewertungsstichtag aktuellen, und für die 
Gutachtenerstellung notwendigen und erforderlichen Unterlagen vollständig, rechtzeitig und 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. EHL Immobilien Bewertung GmbH ist berechtigt, sich auf die zur 
Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen zu verlassen und ist nicht dafür verantwortlich, 
diese zu bewerten oder deren Richtigkeit zu überprüfen.  
 
 
§ 6 Erhebungen, Grundlagen und Unterlagen für die Bewertung 
 
Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen 
Besichtigung, erkennbar sind oder sonst bekannt geworden sind. 
 
Eine Einsichtnahme in die Urkundensammlung des zuständigen Grundbuchsgerichtes ist nicht 
Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 
Eine Einsichtnahme in den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan bei der zuständigen Behörde ist nicht 
Gegenstand der Bestandsaufnahme. Diesbezüglich werden nicht rechtsverbindliche Auskünfte 
eingeholt. 
 
Eine Abfrage der digitalen Katastermappe (DKM) wird durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die darin dargestellten Grenzen in der Natur nicht überprüft werden. 
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH nimmt keinerlei Bodenuntersuchungen hinsichtlich 
Verunreinigungen, Kontaminationen, Bodenmechanik, Standfestigkeit, etc vor, diese sind auch nicht 
Gegenstand der Bewertung. Wenn der Auftraggeber eine Aussage über Verunreinigungen oder 
Kontaminationen wünscht, so ist schriftlich eine gesonderte Bodenuntersuchung bei entsprechend 
qualifizierten Unternehmen oder Sachverständigen in Auftrag zu geben. 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Zugang zum Bewertungsgegenstand zu ermöglichen. 
 
Die Beschreibung der Baulichkeiten bezieht sich auf dominante Ausstattungsmerkmale. Einzelne 
Bauteile können hiervon abweichen. 
 
Eine Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen Baubehörde ist nicht 
Gegenstand der Bestandsaufnahme. Eine detaillierte Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der 
Konsensmäßigkeit und der rechtmäßigen Nutzung von Objekten wird nicht durchgeführt. Eine 
Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 
Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der Nutzung baulicher Anlagen 
erfolgt nicht.  
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Es wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Bauführungen im Einklang mit der jeweils gültigen 
Bauordnung durchgeführt wurden und die Räumlichkeiten allen relevanten gesetzlichen Regelungen 
entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, über alle ihm bekannte Mängel und Schäden an Gebäuden, ihm 
bekannte oder von ihm vermutete Verunreinigungen (Kontaminationen), sowie sonstige Besonderheiten 
der Immobilie unverzüglich und vollständig zu informieren. 
 
Es ist explizit nicht Gegenstand des Auftrages ein Ausmaß der Flächen zu erstellen (aussagekräftige 
Flächenaufstellungen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt). Flächen-, Raum- oder sonstige 
Maße werden aus den übergebenen Unterlagen übernommen und dem Augenschein nach 
plausibilisiert. Eigene Vermessungen durch die EHL Immobilien Bewertung GmbH sind nicht 
Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der übernommenen Maße wird daher nicht 
übernommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Detaillierte Untersuchungen des Bau- und Erhaltungszustandes werden nicht durchgeführt. Zerstörende 
Untersuchungen werden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und 
Baustoffe auf Auskünften des Auftraggebers und vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen. 
 
Bei der Bewertung baulicher Anlagen werden keine Baustoffprüfungen vorgenommen, sowie keine 
Bauteilsprüfungen oder Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen und Einrichtungen 
durchgeführt. Für nicht offenkundige und/oder versteckte Schäden und Mängel, welche bei einer im 
üblichen Rahmen durchgeführten Besichtigung nicht sofort und unmittelbar ersichtlich sind, 
insbesondere in nicht zugänglichen Gebäudeteilen, hinter Mobiliar, etc., wird keine Haftung 
übernommen. Faktoren, welche nur bei einer längeren Nutzung des Objektes feststellbar sind, werden 
nicht berücksichtigt. 
 
Elektrische, sanitäre und sonstige Einrichtungen und Anlagen sowie sonstige Ver- und 
Entsorgungsleitungen werden nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft, deren ordnungsgemäße 
Funktion wird bei der Bewertung vorausgesetzt. Weiters wird angenommen, dass diese Anlagen dem 
Stand der Technik entsprechen. Die technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in den 
Gutachten nur insofern berücksichtigt, als diese den unmittelbaren Bestandteilen des Gebäudes 
zuzuordnen sind. Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse werden 
nicht mitbewertet. 
 
Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen, sonstigen 
Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen 
Rechten und Lasten der Wohnungseigentumsobjekte und dgl. ist nicht Gegenstand des Auftrages. 
 
Die der Bewertung zu Grunde liegenden Mietverträge werden keiner rechtlichen Prüfung unterzogen. In 
der Bewertung gehen wir davon aus, dass die vertraglich vereinbarten Mietzinse werthaltig sind und die 
darin enthaltenen Wertsicherungsvereinbarungen rechtlich durchsetzbar sind. 
 
Währungsbeträge werden in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter. 
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Alle in der Bewertung angegebenen monetären Größen verstehen sich, wenn nicht explizit anders 
angegeben, ohne Umsatzsteuer. 
 
Sollten sich einzelne Unterlagen oder Informationen als nicht vollständig oder unzutreffend 
herausstellen oder weitere Umstände, wie z.B. die Vorlage von neuen Informationen und Grundlagen 
auftreten, die für die Wertermittlung relevant sind, so behält sich die EHL Immobilien Bewertung GmbH 
eine Rücknahme und/oder Ergänzung bzw. Änderung und Anpassung des Gutachtens vor. 
 
Erbringt der Auftraggeber Mitwirkungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in der vereinbarten Weise, so 
sind die hieraus entstehenden Folgen, wie etwa Verzögerung oder Mehraufwand, vom Auftraggeber zu 
tragen.  
 
 
§ 7 Hilfskräfte 
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH verpflichtet sich, in der Gutachtenerstellung nur entsprechend 
qualifiziertes Personal einzusetzen. Jedes Gutachten wird im Vier-Augen-Prinzip durch zertifizierte 
Gutachter geprüft. Sofern es für die Durchführung des Auftrags jedoch notwendig ist, kann die EHL 
Immobilien Bewertung GmbH nach eigenem Ermessen Hilfskräfte für entsprechende Hilfstätigkeiten 
heranziehen. 
 
 
§ 8 Terminvereinbarung 
 
Die Terminvereinbarung erfolgt schriftlich im Zuge der Auftragserteilung. 
 
Wartet EHL Immobilien Bewertung GmbH auf die Mitwirkung des Auftraggebers oder ist diese sonst an 
der Leistungserbringung unverschuldet verhindert, so gelten Terminvereinbarungen und 
Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung samt einer angemessenen Anlaufzeit nach Wegfall der 
Behinderung als verlängert. 
 
 
§ 9 Verschwiegenheit 
 
Sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die die EHL Immobilien Bewertung GmbH vom 
Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhält und der Inhalt 
des Gutachtens selbst werden vertraulich behandelt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der EHL 
Immobilien Bewertung GmbH sind im Rahmen ihrer Tätigkeit dazu verpflichtet, die ihnen anvertrauten 
persönlichen und geschäftlichen Geheimnisse nicht an Dritte weiterzugeben. Eine Offenbarung der 
anvertrauten Geheimnisse ist nur dann zulässig, wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
erforderlich ist, oder der Auftraggeber ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden hat. 
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§ 10 Unabhängigkeit 
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH erstellt sämtliche Gutachten, Berichte, Bewertungen und 
Stellungnahmen unabhängig, objektiv und unparteiisch im Sinne nationaler und internationaler 
Standesregeln und Bewertungsstandards. 
 
 
§ 11 Urheberrecht 
 
Der Auftraggeber darf das von ihm in Auftrag gegebene Gutachten nur zu dem in der Auftragserteilung 
festgelegten Zweck verwenden. Jede über diesen Zweck hinausgehende Verwertung, insbesondere die 
Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens, auch in Teilen, bedarf der 
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der EHL Immobilien Bewertung GmbH. Das gilt auch für 
die teilweise oder gänzliche mündliche Weitergabe, sowie unabhängig davon, ob EHL Immobilien 
Bewertung GmbH namentlich erwähnt wird, oder nicht. Der EHL Immobilien Bewertung GmbH steht das 
ausschließliche und exklusive Urheberrecht an den von ihr erstellten Gutachten, sowie den im Zuge der 
Tätigkeiten, Erhebungen und Recherchen erstellten Fotodokumentationen, Grafiken, etc., zu. 
 
Soweit der Auftraggeber das Gutachten verwenden darf, ist es untersagt, Änderungen, Bearbeitungen 
oder Ergänzungen vorzunehmen. 
 
 
§ 12 Vergütung  
 
Das Honorar entspricht den lt. Anbot schriftlich getroffenen Vereinbarungen. Die EHL Immobilien 
Bewertung GmbH kann Vorauszahlungen für die geforderten bzw. beauftragten Leistungen und 
Aufwendungen verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung ist im Zuge der Auftragserteilung zu vereinbaren. 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist berechtigt, erst nach Eingang der Vorauszahlung tätig zu 
werden.  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH hat einen Anspruch darauf, die ihr entstandenen Aufwendungen, 
die für die Erstellung des Gutachtens notwendig sind, dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Das 
volle Honorar wird mit Überreichung des Gutachtens (üblicherweise Übermittlung in PDF-Format per 
email; Papierausfertigungen nach gesonderter Vereinbarung) im Original an den Auftraggeber oder einer 
von ihm benannten Person fällig. Bereits bezahlte Vorauszahlungen sind in Abzug zu bringen.  
 
Für Beratungsleistungen oder Zusatzaufwendungen, welche nicht im ursprünglich beauftragten 
Auftragsumfang enthalten sind, werden 150, -- Euro pro angefangene halbe Stunde, 100, -- Euro pro 
angefangene Stunde für die Fahrt- und Reisezeiten sowie Kilometergeld von 0,50 Euro pro km (alle 
Beträge verstehen sich netto zzgl. 20% USt.) verrechnet.  
 
Wenn das Ergebnis des Gutachtens nicht den Vorstellungen des Auftraggebers entspricht, so befreit 
ihn dies nicht von der Pflicht zur Bezahlung des vereinbarten Honorars. Die Leistungen sowie sonstigen 
Auslagen, die die EHL Immobilien Bewertung GmbH in Rechnung stellt, unterliegen der derzeit gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
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Das Gutachten steht bis zur vollständigen Bezahlung des Honorars unter Eigentumsvorbehalt der EHL 
Immobilien Bewertung GmbH. 
 
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Auftraggeber gegenüber EHL Immobilien Bewertung GmbH nur wegen 
unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen zu. 
 
 
§ 13 Fälligkeit des Honorars 
 
Das Honorar ist mit dem Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag ist sofort und 
ohne jeden Abzug zu bezahlen. Bei nicht fristgerechter Bezahlung der Honorarnote hat der Auftraggeber 
für den Schaden einzustehen, der der EHL Immobilien Bewertung GmbH dadurch entstanden ist. Bei 
Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen sowie Mahnspesen verrechnet. 
 
 
§ 14 Haftung 
 
EHL Immobilien Bewertung GmbH haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist – ausgenommen bei Personenschäden – in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
Aus Versicherungsgründen ist die Haftung der EHL Immobilien Bewertung GmbH zudem für Schäden 
aus der Gutachtenstätigkeit und unabhängig vom Verkehrswert der Immobilie auf die abgeschlossene 
Haftungssumme (Nachweis gegen gesonderte Auskunft) beschränkt. Sofern der Auftraggeber einen 
höheren Haftungsrahmen wünscht, hat er dies bei der Beauftragung schriftlich bekannt zu geben und 
die dafür anfallenden Versicherungskosten zu übernehmen.  
 
Sofern nicht im konkreten Schadensfall die gesetzlichen Gewährleistungs- und Haftungsfristen kürzer 
sind, haftet der Auftragnehmer für jedwede Vertragsverletzung nur auf die Dauer von einem Jahr, 
gerechnet ab Übergabe des Gutachtens. 
 
Eine Haftung der EHL Immobilien Bewertung GmbH Dritten gegenüber ist in jedem Fall ausgeschlossen. 
Der Auftraggeber hält diesbezüglich die EHL Immobilien Bewertung GmbH von jeglichen Haftungs- und 
sonstigen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos. Das Gutachten entfaltet keinerlei Schutzwirkung 
zugunsten Dritter.  
 
Soweit der gegenständliche Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist, gelten subsidiär die 
gegenständlichen Haftungsbeschränkungen jedenfalls auch gegenüber Dritten.  
 
Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers 
hinausgehen. 
Stellungnahmen, Desktop-Bewertungen, etc. entsprechen nicht dem LBG. Jegliche Haftung der EHL 
Immobilien Bewertung GmbH ist daher ausgeschlossen. 
 
Der Auftraggeber kann im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung keinerlei Ansprüche gegen 
Mitarbeiter, Beauftragte, Geschäftsführer oder Berater der EHL Immobilien Bewertung GmbH persönlich 
geltend machen. 
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§ 15 Kündigung, Stornierung – Zurücklegung des Auftrages 
 
Eine Kündigung oder Stornierung des Gutachtenauftrags ist nur aus wichtigem Grund möglich. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Bei einer ungerechtfertigten, d. h. nicht durch EHL Immobilien 
Bewertung GmbH veranlassten oder zu vertretenden Kündigung durch den Auftraggeber schuldet dieser 
das vereinbarte Honorar.  
 
Als wichtiger Kündigungsgrund gilt, wenn die EHL Immobilien Bewertung GmbH in grober Weise gegen 
die ihr obliegenden Verpflichtungen verstößt und diesen trotz konkreter Abmahnung nicht innerhalb 
angemessener Frist beendet.  
 
Wenn sich im Zuge der Gutachtenstätigkeit ergibt, dass für die EHL Immobilien Bewertung GmbH bei 
Auftragserteilung nicht erkennbare Befangenheitsgründe oder sonstige, die objektive Bearbeitung 
beeinträchtigende Gründe vorliegen, ist die EHL Immobilien Bewertung GmbH berechtigt, den Auftrag 
sofort zurückzulegen. Dies gilt auch, wenn sich im Zuge der Bearbeitung ergibt, dass der Umfang des 
Auftrages Bereiche betrifft, für welche die EHL Immobilien Bewertung GmbH nicht die notwendige 
Sachkenntnis hat. Diesfalls hat die EHL Immobilien Bewertung GmbH nur Anspruch auf den 
angefallenen Aufwand. 
 
 
§ 16 Daten und Werbung  
 
Im Hinblick auf den Datenschutz wird auf http://www.ehl.at/datenschutz verwiesen. 
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist, jederzeit widerrufbar, berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu 
dem Auftraggeber und/oder Vertragsgegenstand als Referenz, z.B. im Rahmen von Ausschreibungen, 
heranzuziehen.  
 
 
§ 17 Geldwäschebestimmungen  
 
Die EHL Immobilien Bewertung GmbH ist gesetzlich verpflichtet, Aufzeichnungen über ihre Auftraggeber 
zu führen und deren Identität zu verifizieren. Bei Verdacht der Geldwäsche besteht eine gesetzliche 
Meldepflicht an die Behörden. EHL Immobilien Bewertung GmbH wird versuchen, die Daten ihrer 
Auftraggeber elektronisch zu überprüfen, wozu auch die Identifizierung ihrer Muttergesellschaft, 
Hauptgesellschafter, wirtschaftlichen Eigentümer und Geschäftsführer gehört.  
 
Anlassbezogen wird EHL Immobilien Bewertung GmbH ihre Auftraggeber nach bestimmten 
Ausweisdokumenten fragen, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen.  
 
Der Auftraggeber wird EHL Immobilien Bewertung GmbH auf Aufforderung diese Informationen 
umgehend zur Verfügung stellen, um EHL Immobilien Bewertung GmbH zu ermöglichen, die 
Dienstleistung zu erbringen. EHL Immobilien Bewertung GmbH haftet nicht gegenüber dem 
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Auftraggeber oder Dritten für Verzögerungen oder Nichterfüllung der Dienstleistungen, die durch die 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten entstehen. 
 
 
§ 18 Währung  
 
Die im Angebot genannte Währung ist, wenn nicht anders definiert, EURO.  
 
 
§ 19 Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden  
 
Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen oder Ergänzungen dieser Klausel. 
 
 
§ 20 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht  
 
Erfüllungsort ist Wien. Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
der gegenständlichen Vereinbarung ist ausschließlich das für 1010 Wien sachlich zuständige Gericht. 
 
Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts und der Verweisnormen. 
 
 
§ 21 Schlussbestimmungen 
 
Falls eine Bestimmung dieser AGB aufgrund gesetzlicher Regelungen nichtig ist, wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmung nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen können durch solche ersetzt werden, 
die dem gewollten Zweck am nächsten kommen und gesetzlich zulässig sind. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich zur Annahme einer solchen Ersatzbestimmung. Änderungen oder Nebenabreden zu 
diesen AGB haben schriftlich zu erfolgen. 
 
 
§ 22 Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 
 
(1) Für Verträge zwischen der EHL Immobilien Bewertung GmbH und Verbrauchern gelten die 
zwingenden Bestimmungen des Verbraucherrechtes (insb. KSchG etc.). 

(2) Anstelle von § 12 ist auch im Fall von grober Fahrlässigkeit die Haftung von EHL Immobilien 
Bewertung GmbH nicht begrenzt. 

(3) Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im 
Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs. 2 und 104 Abs. 1 JN 
nur die Zuständigkeit eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 


